
 

 Vorlagen-Nummer: 2020/16 

  
Dienststelle: FD RVB FD Recht, Vergabe und Beschaffung Bad Vilbel, 23.01.2020 
Sachbearbeiter / in: Eva Pohl 

 
Vorlage für: 

Magistrat 27.01.2020 

Haupt- und Finanzausschuss 06.02.2020 

Stadtverordnetenversammlung 11.02.2020 
 

Betreff 
 

Änderung der Hauptsatzung der Stadt Bad Vilbel 
hier: Änderung § 9 Absatz der Hauptsatzung der Stadt Bad Vilbel 
 

 

Sachverhalt / Begründung 

Bei Durchsicht der Hauptsatzung ist aufgefallen, dass in § 9 Absatz 4 für die öffentliche Auslegung von 
Bauleitplänen noch das Stadthaus, Friedberger Straße 6 als Ort der Auslegung und Einsichtnahme angegeben 
ist. Da die Verwaltung dort nicht mehr ansässig ist, ist die Adresse abzuändern. 
Eine entsprechende Änderungssatzung liegt dieser Vorlage bei. 
 
Dringlichkeit der Vorlage: Die Dringlichkeit ergibt sich zum einen aus § 6 Absatz 2 Satz 2 HGO. Dieser besagt, 
dass im letzten Jahr der Wahlzeit der Gemeindevertretung keine wesentlichen Änderungen vorgenommen werden 
sollen. Die Kommunalwahl steht für nächstes Jahr im März an, daher sollte eine Beschlussfassung der 
Stadtverordnetenversammlung zur Änderung der Hauptsatzung möglichst noch im Februar dieses Jahres 
erfolgen. Zum anderen ist die Rechtmäßigkeit der Bauleitpläne in Gefahr, da die Auslegung und Einsichtnahme 
nicht in den Räumen stattfindet, die in der Hauptsatzung aufgeführt sind. 

 
 

Beschlussvorschlag 
 
 

Der Magistrat empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung wie folgt zu beschließen: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die im Entwurf vorgelegte 3. Änderungssatzung zur Hauptsatzung. 
 
 

 
Beschlussgrundlage 

 Beschluss der / des       vom:        Freiwillige Leistung 

 (sonstige Beschlussgrundlage, z. B. Richtlinie)  Gesetzliche / vertragl. Leistung 
 

Haushaltsplan 

HB TB UB Haushaltsstelle Haushaltsjahr      Kostenstelle       

                  Kostenart       Kostenträger       
 

Finanzielle Auswirkungen: 

 Keine finanziellen Auswirkungen  Antrag auf Ausgabe nach § 100 HGO 

 Maßnahme wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt  Antrag auf Deckung durch Nachtrag 

 Deckung durch Budget  Folgekosten für zukünftige Jahre 
 

Ökologische und klimatische Auswirkungen: 

 

 
 
 
 

 
Gesehen und einverstanden: 

 

(Sachbearbeiter)  (Fachbereichsleiter / Dezernent ) 
 




